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Berlin W8, den 29. Juni 1943

Der Reichsminister und Chef

der Reichskanzlei

Voßstraße 6

z. Zt. Feldquartier

Rk. 7864 C

Postsendungen sind ausnahmslos an

Es wird gebeten, dieses Geschäfszeichen

die Anschrift in Berlin zu richten

bei weiteren Schreiben anzugeben.

An

tcron Eridebrel

die Obersten Reichsbehörden.

die Herren Reichsstatthalter,

 Bicdonce. Ee

die Landesregierungen

71 8 43

Betrifft: Vereinfachungen auf den Gebiet des Besoldungsrechts,

des Beamtenrechts und der Stellenpläne.

Im Anschluß an mein Rundschreiben vom 17. Februar 1943 - Rk.1809 C

Im Einvernehnen mit dem Chef des Cberkommandos der Wehr-

macht und dem Leiter der Partei-Kanzlei ergänze ich mein Rund-

schreiben vom 17. Februar 1943 - Rk.l809 C - zu Ziffer 1 wie

folgt:

Aus zwingenden kriegswichtigen Gründen können die Reichs-

minister des Innerm önd der Finanzen Abweichungen von den Reichs

grundsätzen über Einstellung, Anstellung und Beförderung der

Reichs- und Landesbeamten vom 14.Oktober 1936 (RGBl.I S.893)

in Verfahren gemäß § l7 der Reichsgrundsätze zulassen.

Aus den gleichen Gründen können die Reichsminister des In-

nern und der Finanzen Ausnahmen von den Vorschriften der Ver-

ordnung über die Vorbildung und die Laufbahnen der deutschen

Beamten vom 28.Februar 1939 (RGBl.I S.371) und den sie ergän-

zenden Bestimmungen in dem dafür vorgesehenen Verfahren zu-

lassen.
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St.S. IV D - 731 b/43.

Prag, den 2. Juni 1943.

Büro des Staatsfekretärs

SD-feltnl dunitt Drgy

Miel.

beim Reidisprotektor

in Böhmen und Mähren.

8305

5. JUN. 1943

Eing.: - 9.JUNI 1943
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4-Obersturmbannführer Jacobi.

In Sachen Überführung der im Protektoratsdienst beschäf-

tigten deutschen Beamten in das Reichsbeamtenverhältnis

übersende ich gegen Rückgabe die nunmehr von -Ober-

sturmbannführer Reischauer angefertigte Niederschrift

über die letzthin bei H_Gruppenführer Frank durchgeführ-

te Besprechung zur Kenntnis. Falls Sie eine Ergänzung

der Niederschrift für notwendig halten, wäre ich für die

entsprechende weitere Veranlassung zu Dank verbunden.

bryang! laf

151 6.43

4-Obersturmbannführer.
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Prag, den 2. Juni 1943.
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Prag,den 42.Februar 1943

Vermerk:

nur sprechen, wenn ein bisher schon abschliessend bewertetes

Arbeitsgebiet,d.h. eine objektiv bewertet@ Planstelle aus irgend-

welchen Gründen höher eingestuft werden 'soll. Bei unseren Plan-

stellen hat eine solche objektive Bewertung bisher im allgemeinen

noch nicht stattgefunden,vielmehr wurde die Planstelle meist

nach rein subjektiven Gesichtspunktn bewilligt, d.h.nach der

Na Wa

Person des jeweiligen Stelleninhabers mit der Zusage,im Laufe

/

der Zeit die dann erforderlich

rdende Korrektur vorzunehmen.

Bewertung kann aber keine Ste lenhebung sein.

eine Stellenhebung geben kann, so dürften sie in den Fällen

liegen, in denen aus politischen Prestigerücksichten eine Heraus-

hebung von Beamten erførderlich ist. Das trifft hier gegenüber

den Tschechen sehr ozu .

3. Als " neue Behörden usw. " muss die ganze Reichsauftragsver-

waltung, aber auch überhaupt die Durchdringung der autonomen

Verwaltung mit Deutschen angesehen werden. Die Einrichtung neuer

Planstellen ig insoweit unerlässlich .

4. Die noch icht erledigten Planstellenanträge l942 z.B. Einzel-

pla■.V - bhere Verwaltung - dürfen auf keinen Fall unter Ziff.

faller

5 Hait inte linihig he Been glna i vlfen?

Mn.
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Der Reichsminister und Chef

Berlin W8, den17. Februar 1943

der Reichskanzlei

Voßstraße 6

Hih. 410

Rk. 1809 C

Es wird gebeten, dieses Geschäfszeichen

bel weiteren Schreiben anzugeben.

Mu

An

die Obersten Reichsbehörden

die Herren Reichsstatthalter

die Landesregierungen

Betrifft: Vereinfachungen auf dem Gebiet des Besoldungs-

rechts, des Beamtenrechts und der Stellenpläne.

Ich ordne im Einvernehmen mit dem Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht und dem Leiter der Partei-Kanzlei auf Grund des Führer-

Erlasses vom 13. Januar 1943 das Folgende an:

1. Während des Krieges sollen nicht mehr vorgenommen werden:

a) Änderungen der geltenden Reichsbesoldungsordnung und Änderun-

gen der Amtsbezeichnungen,

b) Abweichungen von den Reichsgrundsätzen über Einstellung, An-

stellung und Beförderung der Reichs- und Landesbeanten von 14.

Oktober 1936 (RGBl.I S.893),

c) Ausnahmen von den Vorschriften der Verordnung über die Vorbil-

dung und die Laufbahnen der deutschen Beamten vom 28.Februar

1939 (ReBl.I S.371) und den dazu ergangenen ergänzenden Be-

stimmungen.

Anträge, die bereits gestellt sind, werden nicht weiter bearbei-

tet. Die Verabsehiedung des Entwurfs eines Gesetzes zur Ergänzung

des Reichsbesoldungsrechts und des Reisekostenrechts (36.Änderung

des Besoldungsgesetzes) und seine Durchführung werden dadurch

nicht berührt.

2. Ausweitungen der Stellenpläne des Reiches, der Länder, der Reichs-

gaue, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen Kör-

perschaften des öffentlichen Rechts, die für das Rechnungsjahr

1942 gelten, sind für das Rechnungsjahr 1943 nicht zulässig. Es

ist insbesondere nicht zulässig, neue Zulagen, Zuschüsse und der-

gleichen auszubringen. Die Hebung von Planstellen ist nur zuläs-

sige
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sig, wenn sie auf Antrag des Reichsministers der Finanzen aus

zwingenden kriegswichtigen Gründen von mir im Einvernehmen mit

dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und dem Leiter der

Partei-Kanzlei genehmigt wird.

3. Neue Planstellen dürfen nur geschaffen werden:

a) für neue Behörden, Dienststellen oder Anstalten, die auf Grund

eines Führer-Erlasses errichtet werden, soweit die Einrich-

tung von Planstellen dafür unerläßlich ist,

b) für die besetzten Gebiete, soweit Stellenpläne noch nicht vor-

handen sind,

c) für anstellungsreife Beamtenanwärter, die zur Wehrmacht einge-

zogen sind und ohne Einrichtung neuer Planstellen nicht an-

gestellt werden könnten.

Zusatzstellen dürfen nach den bestehenden Bestimmungen nach wie

vor geschaffen werden.

4. Die unter Ziffern 2 und 3 getroffenen Bestimmungen gelten auch

für Nachtrags-Stellenpläne für das Rechnungsjahr 1942, die nach

Erlaß dieser Anordnung vorgelegt werden.
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

An

den Herrn Reichsminister des Innern

- z.Hd.von Herrn Staatssekretär Dr. S

in

BerlinNW7

Betrifft: Stellung der leitenden deutschen Beamten

bei den Landesbehörden;

Überführung der deutschen Protektoratsbe-

diensteten in das Reichsbeantenverhältnis.

Bezuge

Ihr Schreiben vom 7.8.1942.

-II b - 2540/42 -

6310 Prot.

Lieber Kanerad

uge der Verwaltungsreform

n Erörterung mit den bete

Anlass eines Einzelfalles

Irat Naudé - ist in Ihrem

e Landespräsidenten orga

ierungspräsidenten,die La

hzubewerten seien.Diese A

tatsächlichen ebkaitniss


